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Beschlussvorschlag: 

 

Zum Ortsvorsteher von Westermarsch II wird Dirk Oldewurtel bestimmt.  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Herr Heino de Boer ist vom Rat der Stadt Norden in der konstituierenden Sitzung am 01.11.2006 

(Sitzungsvorlage 0011/2006/1.2) auf Vorschlag der SPD-Fraktion zum Ortsvorsteher von Wes-

termarsch II bestimmt worden.  

 

Am 15.11.2006 hat Herr Heino de Boer telefonisch mitgeteilt, dass er das Amt des Ortsvorste-

hers aus persönlichen Gründen nicht annehmen könne. Die SPD-Fraktion beantragt am 

21.11.2006, dass der bisherige Ortsvorsteher von Westermarsch II die Geschäfte weiterführt, bis 

die SPD-Fraktion in der nächsten Sitzung des Rates am 11.12.2006 einen neuen Vorschlag un-

terbreiten wird und bittet dies entsprechend in der Tagesordnungspunkt zu berücksichtigen.  

 

Mit Schreiben vom 06.12.2006 schlägt die SPD-Fraktion vor, den bisherigen Ortsvorsteher von 

Westermarsch II, Herrn Dirk Oldewurtel, erneut zum Ortsvorsteher zu bestimmen.   

 

Der Ortsvorsteher ist in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen. Er muss in der Ortschaft, für 

die er bestellt wird, wohnen.  

 

Zuständig für die Ernennung der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher ist gemäß § 62 Abs. 1 

Nr. 2 NGO die Bürgermeisterin.  

 

Die Abnahme des Diensteides und die Ernennung zum Ortsvorsteher soll durch die Bürger-

meisterin im Anschluss über die Bestimmung zum Ortsvorsteher von Westermarsch II durch den 

Rat durchgeführt werden.  

 

 

Anlagen: 

Antrag der SPD-Fraktion vom 21.11.2006 und 06.12.2006 
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